
Information der Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs 
und ihrer Erziehungsberechtigten über:

Informationen zur gymnasialen Oberstufe des
Otto- Hahn- Gymnasiums in Gifhorn

ü Übergang in die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

ü Organisation des Unterrichts in der Einführungsphase

ü Die Schwerpunkte und die Belegverpflichtungen

ü (Die Einbringungsverpflichtungen für die Abiturprüfung)

ü Der schulische Teil der Fachhochschulreife

ü Organisation des Unterrichts in der Qualifikationsphase



Stärkung des selbständigen Lernens und
wissenschaftspropädeutische Grundbildung 

mit
Vertiefung in Schwerpunktbereichen

eine breite und vertiefte Allgemeinbildung erreichen

Die Schüler sollen

Das besondere Ziel:

wichtige inhaltliche und methodische Voraussetzungen für die 
allgemeine Studierfähigkeit erwerben

ihren Bildungsweg auch berufsbezogen 
fortsetzen können

Ziele der gymnasialen Oberstufe



11.1 11.2

Einführungsphase

12.1 12.2 13.1 13.2

Qualifikationsphase

Õ

Unterricht in

Kernfächern
Schwerpunktfächern
Ergänzungsfächern

Wahlfächern
Seminarfach

Õ

Erwerb einer uGesamtqualifikationt
durch Leistungen in der Qualifikationsphase

und in der Abiturprüfung

Õ

Klassenverband
und

klassenübergreifende 
Lerngruppen

Õ

Pflichtunterricht
und

Wahlunterricht
und evtl.

Wahlpflichtfächer
Õ

Vorbereitung
und Grundlage
für die Arbeit

in der Qualifikationsphase
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Aufbau der gymnasialen Oberstufe

Angebot von 
Schwerpunkten

Thematisch bestimmte 
Halbjahresabschnitte

Abiturprüfung 
(Zentralabitur)



Ð Schriftliche Leistungen 
(In Klausuren gilt nun die 50%- und nicht mehr 
die 30%- Klausel.)

ü mündliche Beiträge
(Beteiligung am Unterrichtsgespräch,
Referate, u.a.)

ü schriftliche Beiträge
(Tests, Datensammlungen, Protokolle,
Schülerbetriebspraktika u.a.)

ü experimentelle, gestalterische

und praktische Leistungen

Ð Mitarbeit im Unterricht
Zusammenfassende

Bewertung
am Ende eines Halbjahres mit 

00 bis 15 Punkten

+   1 - +   2 - +   3 - +   4 - +   5 - 6

15 14 13 12 11 10 9 8   7 6 5   4 3 2   1 0

Das Punktesystem

Leistungsbewertung in der gymnasialen Oberstufe



Einführungsphase am OHG
Bereich

Pflicht-
unterricht

Wahlplicht-
unterricht

Schülerpflichtstundenzahl: 30

Fach

Deutsch
1. Fremdsprache (Englisch)
2. Fremdsprache  (Franz./Lat./Span.)
Musik
Kunst
Darstellendes Spiel 

Unterricht in einem gesellschaftlichen 
und einem naturwissenschaftlichen Fach
(jeweils ein Halbjahr), falls die 2. Fremd-
spracheabgewählt wird

Geschichte (möglich auch: bilingual)
Erdkunde
Politik- Wirtschaft
Religion, WN

Mathematik
Biologie       
Chemie        
Physik
Informatik 

Sport

Aufgabenfeld

A

B

C

Sport

Wochenstunden

3

3

2 
1 
3
2

2
2
2

2



Schülerinnen und Schüler, die in der Einführungsphase nicht am 
Unterricht in einer zweiten Fremdsprache teilnehmen wollen, muss ich 
darauf hinweisen, dass sie in der Qualifikationsphase 

Å nicht den sprachlichen Schwerpunkt und 

Å im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt nicht eine weitere 
Fremdsprache als Ergänzungsfach wählen können sondern eine weitere 
Naturwissenschaft wählen müssen.

Å Ferner können Schüler, deren zweite Fremdsprache Latein ist, dann 

erreichen.

Wahlpflichtunterricht bei Abwahl der zweiten Fremdsprache:



Å Der Unterricht in den zweiWahlpflichtfächern ersetzt den Unterricht in einer
Fremdsprache. Daher ist zu beachten, dass der Unterricht auf einem 
vergleichbaren Anspruchsniveau stattfindet und vergleichbare 
Leistungsanforderungen erhoben werden (pro Halbjahr: 1- 2 Klausuren). 

Å Die Wahlpflichtfächer sind klassische Fächer. Die Teilnehmer am Unterricht in 
den beiden Wahlpflichtfächern dürfen aber gegenüber den anderen Schülern 
keinen Vorteil aus der Teilnahme ziehen. Daher müssen die Inhalte so gewählt 
werden, dass sie nicht den Kerncurricula entnommen sind.

Å Es bleibt die Frage, ob die Schüler neben der Möglichkeit der Abwahl der 
zweiten Fremdsprache die Möglichkeit haben werden, die Themen der 
Wahlpflichtfächer zu wählen.
Die Frage dieser weiteren Wahl hängt von der Schülerzahl ab. Der Erlass 
geht für die Einführungsphase von einer Schülerhöchstzahl von 27 pro 
Klasse aus. 

Å Damit überhaupt ein Wahlpflichtkurs eingerichtet werden kann, müssen 
sich mindestens 15 Schüler dafür entscheiden.



Å Es wird sich erst gegen Ende des Schuljahres herausstellen, welche 
Lehrkräfte diesen Wahlpflichtunterricht erteilen. 
Die eingesetzte Lehrkraft bestimmt dann das konkrete Thema des 
Wahlpflichtkurses.

Å Aus stundenplantechnischen Gründen wird der Unterricht in den 
Wahlpflichtfächern auf der Leiste der zweiten Fremdsprache liegen.



Klassenkonferenz

Entscheidet nach schulrechtlichen Bestimmungen   
sowie
pädagogischen und fachlichen Gesichtspunkten

Kriterium

Grundlage

Kann eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase 
erwartet werden ?

Versetzung in die Qualifikationsphase

Alle Fächer des Pflicht und Wahlpflichtunterrichts in der 
Einführungsphase 

Ñ Anforderungen an die Ausgleichsfächer

Deutsch, Fremdsprache, Mathematik können nur 
untereinander ausgeglichen werden

Das Ausgleichsfach darf höchstens 1 Wochenstunde 
weniger als das auszugleichende Fach haben.



1 Ausgleichsfach mit 
mindestens 
10 Punkten

oder
2 Ausgleichsfächer 

mit mindestens 
08 oder 09 Punkten

2 Ausgleichsfächer, 
so dass der Schnitt 
mit  mindestens 05 

Punkte pro 
Fächerpaar vorliegt

in einem Fach
01, 02, 03, 04 

Punkte

in zwei Fächern
01, 02, 03, 04 

Punkte

in einem Fach
00 Punkte

Versetzung in die Qualifikationsphase

in allen (Wahl- ) 
Pfichtfächern
mindestens 
05 Punkte

In allen anderen Fächern mindestens  05 Punkte

Versetzung

Konferenzentscheidung im Einzelfall

Nichtversetzung

möglicher Ausgleich



Nachweis
bestimmter Leistungen
in den 
vier Schulhalbjahren
der Qualifikationsphase

und

Nachweis 
bestimmter Leistungen
in der 
Abiturprüfung

Abgeschlossene 
Berufsausbildung
Oder
Einjähriges,berufs-
bezogenesPraktikum

Abschlüsse und 
Berechtigungen

Nachweis bestimmter Leistungen
in zwei zeitlich aufeinander folgenden
Schulhalbjahrender Qualifikationsphase

Oder
Einjährig: soziales oder 
ökologisches Jahr, Wehr-
oder Zivildienst, 
Bundesfreiwilligendienst



Aufgabenfelder

sprachlich-
literarisch-

künstlerischA gesellschafts-
wissenschaftlichB

Mathematisch-
naturwissensch.-

technischC
Deutsch
Englisch

Kunst
Musik
Darstellendes Spiel

Politik- Wirtschaft
Geschichte
Erdkunde

Werte und Normen
Religion

Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Informatik *

Sport

Spanisch

Französisch
Latein

Seminarfach



2 Schwerpunktfächer
Je nach gewähltem Schwerpunkt

(5 Wo.- Std.)

Fächerarten in der Qualifikationsphase

Seminarfach
es wird eine Facharbeit geschrieben; 3 Semester

(2 Wo.- Std.)

Ergänzungs- und Wahlfächer
Weitere Pflicht- und Wahlfächer

(3 Wo.- Std., Sp 2 Wo.- Std.)

Kernfächer
Deutsch, Fremdsprache, Mathematik

(3 oder 5 Wo.- Std.)



Jeder Schüler hat fünf Prüfungsfächer
(P1- P3 fünfstündig; P4 und P5 dreistündig)

1 Fach auf normalem Niveau         (P5)                mündliche Abiturprüfung

1 Fach auf normalem Niveau         (P4)                schriftliche Abiturprüfung *) 1)

Prüfungsfächer

2 Fächer auf erhöhtem Niveau      (P1, P2)          schriftliche Abiturprüfung *) 
(die beiden Schwerpunktfächer, doppelte Wertung)

*) Eine zusätzliche mündliche Prüfung ist möglich.

1) Kann durch eine besondere Lernleistung ersetzt werden.

1 Fach auf erhöhtem Niveau         (P3)                 schriftliche Abiturprüfung *) 
(einfache Wertung)



Wahl der Prüfungsfächer

Wahl der 5 Prüfungsfächer (P1, P2, P3, P4, P5) vor Eintritt in die 
Qualifikationsphase.

Bedingungen für die Wahl der fünf Prüfungsfächer:

F Aus jedem Aufgabenfeld mindestens ein Prüfungsfach.

F Zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache 1), Mathematik

F Drei schriftliche Prüfungsfächer mit erhöhtem Anforderungsniveau

Voraussetzung für eine Wahl: 

Å mindestens halbjährige Teilnahme am Unterricht in der Einführungsphase

Å Bei Geschichte bilingual  (P4 oder P5) muss gleichzeitig Englisch als weiteres Fach 
gewählt werden.



Belegungsverpflichtungen

Vorgeschriebene 
Anzahl von Halbjahren 

in den verbindlichen 
Fächern

Durchgehender          Unterricht 
mindestens

F in den fünf 
Prüfungsfächern

F darunter 3 Prüfungs-

fächer auf erhöhtem
Anforderungsniveau

ü Mit 00 Punkten können Belegungsverpflichtungen nicht erfüllt werden.


